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Antwort 
 
der Landesregierung 

auf die Kleine Anfrage 3912 vom 25. September 2015 
des Abgeordneten Daniel Schwerd   fraktionslos 
Drucksache 16/9859 
 
 
 
Flüchtlingen ein Dach über den Kopf II:  
Welche Gästewohnungen können Flüchtlinge beherbergen? 
 
 
 
Der Minister für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 3912 mit Schreiben vom 
12. November 2015 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit der 
Ministerpräsidentin und allen übrigen Mitgliedern der Landesregierung beantwortet. 
 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
 

"Statt Hütten für sich, bauen tausende Prachtwohnungen für wenige." 
Arthur Schopenhauer 
 

Die zahlreichen flüchtenden Menschen, die zurzeit zu uns nach Nordrhein-Westfalen 
kommen, werden teils notdürftig in Turnhallen, teils in Zelten unter freiem Himmel 
untergebracht. Beides kann nur eine Notlösung sein, und der Winter naht. Unter den 
Flüchtlingen sind Kinder, Kranke und alte Leute, denen solche Provisiorien nicht zugemutet 
werden dürfen. 
 
Die Landesregierung ist aufgefordert, alle eigenen Möglichkeiten zur menschenwürdigen 
Unterbringung auszuschöpfen. Auch in Gästewohnungen des Landes, seiner Behörden und 
landeseigener Betriebe können Flüchtlingsfamilien wohnen. Solche Wohnungen des Bundes 
in NRW sind dafür ebenfalls geeignet. Die Unterbringung von Flüchtlingen hat dabei sicher 
Vorrang vor der von solchen Gästen, die sich auch eine Hotelunterbringung leisten könnten. 
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1. Über welche Gästezimmer und -wohnungen verfügt die Landesregierung, ihre 
Behörden oder ihre Unternehmen, die grundsätzlich (ggf. nach kurzfristigen 
Umbaumaßnahmen) für die Unterbringungen von geflohenen Menschen geeignet 
sind? Listen Sie diese Immobilien mit Eigentümer, Lage, Größe und Angabe der 
Anzahl Menschen, die darin untergebracht werden können, auf. 

 
Die im Eigentum des Bau- und Liegenschaftsbetriebs des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB 
NRW) befindlichen Gästehäuser sind im Anhang aufgeführt.  
 
Die genannten Gästehäuser sind vermietet, lediglich die Häuser des Universitätskollegs der 
TU Dortmund in Witten Bommerholz und des Observatoriums Hoher List in Daun sind derzeit 
nicht vermietet. Eine grundsätzliche Eignung zur Flüchtlingsunterbringung wäre  bei diesen 
Liegenschaften gegeben. Das Gästehaus des Observatoriums Hoher List in Daun kommt auf 
Grund seiner Lage in Rheinland-Pfalz für eine Nutzung als Unterkunft des Landes Nordrhein-
Westfalen nicht in Frage. 
 
 
2. Von welchen Gästezimmer und -wohnungen in NRW des Bundes, seiner 

Behörden oder seiner Unternehmen hat die Landesregierung Kenntnis, welche 
grundsätzlich (ggf. nach kurzfristigen Umbaumaßnahmen) für die 
Unterbringungen von geflohenen Menschen geeignet sind? Listen Sie diese 
Immobilien mit Eigentümer, Lage, Größe und Angabe der Anzahl Menschen, die 
darin untergebracht werden können, auf. 

 
Zu Gästezimmern und -wohnungen des Bundes, seiner Behörden oder seiner 
Unternehmungen in Nordrhein-Westfalen liegen keine Informationen vor. 
 
 
3. Welche der Immobilien unter 1) und 2) werden aktuell für die Unterbringung von 

geflohenen Menschen genutzt bzw. aktuell vorbereitet? Listen Sie diese 
Immobilien mit ggf. vorgesehenem Bereitstellungdatum und (geplanter) Anzahl 
Menschen, die darin untergebracht werden sollen, auf. 

 
Das Universitätskolleg der TU Dortmund in Witten Bommerholz wird bereits als 
Flüchtlingsunterkunft genutzt. 
 
Für eine Nutzung des Observatoriums Hoher List als Flüchtlingsunterkunft interessiert sich 
der Kreis Daun und prüft zurzeit die Eignung dieser Liegenschaft für diese Zwecke. 
 
 
4. Welches sind die konkreten Gründe für jede einzelne der übrigen, unter 1) und 2) 

genannten Immobilien, warum sie derzeit nicht für geflohene Menschen genutzt 
werden bzw. nicht für deren Unterbringung vorbereitet werden? Führen Sie das 
für jede nicht unter 3) genannte Immobilie aus. 

5.  
Der BLB NRW hat zu den nicht unter 3) aufgelisteten Gästehäusern Mietverträge 
abgeschlossen und kann nicht über diese Liegenschaften verfügen. 
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6. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung ansonsten, um Gästezimmer 

und -wohnungen des Landes oder des Bundes für die Flüchtlingsunterbringung 
zu nutzen? 

 
Soweit bekannt ist, dass Liegenschaften zur Verfügung stehen, prüft das Land die Eignung 
für die Unterbringung von Flüchtlingen.  
 



 



Kleine Anfrage 3912

Anlage

Kennziffer Bezeichnung Eigentümer Ursprüngliche Nutzung Straße Hausnummer PLZ Ort Regierungsbezirk Mietfläche 
- gesamt - Bemerkungen

1 Universität Paderborn - IBZ Gästehau BLB 620 Wohnheime/Gemeinsch. Warburger Str. 100 33098 Paderborn Detmold 454,14 m²

2
WWU HÜFFERSTR./ROBERT-KOCH-
STR. - EUROPAGÄSTEHAUS

BLB 610 Wohnhäuser Hüfferstr. 61 48149 Münster Münster 1.195,71 m²

3 HAUS KÖNIGSHÜGEL - GÄSTEHAUS BLB 620 Wohnheime/Gemeinsch. Melatener Str. 31 52074 Aachen Köln 1.427,00 m²

4
HAUS KÖNIGSHÜGEL - APARTEMENT-
TRAKT

BLB 620 Wohnheime/Gemeinsch. Melatener Str. 33 52074 Aachen Köln 1.083,00 m²

5
HAUS KÖNIGSHÜGEL - Europagästehaus BLB 620 Wohnheime/Gemeinsch. Schinkelstr. 1/51 52062 Aachen Köln 1.208,00 m²

6
RUB GÄSTEHAUS - GÄSTEHAUS DER 
RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

BLB 620 Wohnheime/Gemeinsch. Auf der Papenburg 14 44801 Bochum Arnsberg 1.323,83 m²

7
UNIVERSITÄTSKOLLEG BOMMERHOLZ - 
Universitätskolleg  Hauptgebäude

BLB 450 Weiterbildungseinrichtunge Bommerholzer Str. 60 58456 Witten Arnsberg 1.690,10 m² Von der Stadt Witten bereits zur 
Flüchtlingsunterbringung vom BLB NRW 
angemietet

8
UNIVERSITÄTSKOLLEG BOMMERHOLZ - 
Universitätskolleg  Dienstwohnung

BLB 610 Wohnhäuser Bommerholzer Str. 60 58456 Witten Arnsberg 96,10 m² Von der Stadt Witten bereits zur 
Flüchtlingsunterbringung vom BLB NRW 
angemietet

9
Uni Bonn, Gästehaus der Universität Bonn - 
Am Engelspfad 28 - Gästehaus der 
Universität Bonn

BLB 620 Wohnheime/Gemeinsch. Am Engelspfad 28 53127 Bonn-Ippendorf Köln 865,00 m²

10
Uni Bonn, Observatorium Hoher List - 
Wohngebäude/ Gästehaus

BLB 620 Wohnheime/Gemeinsch. Hoher List 3 54550 Daun nicht NRW! 126,00 m² Kreis Daun in Prüfung, ob für 
Flüchtlingsunterbringung geeignet

11
HHU GÄSTEHAUS FABRICIUS 6 - 35.01 
Gästehaus Fabriciusstraße

BLB 620 Wohnheime/Gemeinsch. Fabriciusstr. 6 40225 Düsseldorf Düsseldorf 869,73 m²

12
UNI DU-E, Gebäude SE - SE 
Europagästehaus

BLB 620 Wohnheime/Gemeinsch. Lotharstr. 57 A 47057 Duisburg Düsseldorf 1.029,90 m²
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